
(Lage ca. 6,6 m ab  vorh. Haltelinie vor B1)
Straße aus 2011

ca. vorh. Ausbaugrenze B1/Köpenicker    
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15236 Frankfurt (Oder)

Müllroser Chaussee 51

Dezernat Planung Ost

Landesbetrieb Straßenwesen

Höhensystem: DHHN2016 Lagesystem: ETRS89/ Zone 33
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Knotenpunkt B1/L339 Neuer Hönower Weg

Schleppkurve - Sattelzug

Maßnahmenbereich 2 - Köpenicker Straße

Köpenicker Straße

von B1 bis Alte Berliner Str.
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Ausf.-Nr.:

Unterschrift

um unnötige Einfahrten in die Köpenicker Straße Richtung B1 zu verhindern.

Es ist eine entsprechende Beschilderung am Knotenpunkt Alte Berliner Str. / Köpenicker Str.  geplant, 

der Teilschließung prinzipiell nicht gegeben bzw. kann nicht geschaffen werden. 

Anlieger in diese Richtung genutzt werden.  Eine Wendmöglichkeit vor der B1 ist für LKW´s ist nach 

die Köpenicker Straße ab der Alten Berliner Str. in Richtung B1 eine Sackgasse und darf nur noch für 

Durch die Schließung der Ausfahrt der kommunalen Köpenicker Straße auf die Bundesstraße B1 wird 

nicht dargestellt: Maßn. an vorh. und gepl. Signalanlagen (separate Planung Büro Stadtraum)

3) ALKIS, Stand 10/ 2020

2) Rückvermessung Fahrbahn, Stand 03.07.2012

1) Entwurfsvermessung, Stand 20.08.2008
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